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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.2018

Norm

EFZG §5

Rechtssatz

Der nach dem arbeitsrechtlichen Ende des Dienstverhältnisses gelegene Entgeltfortzahlungszeitraum nach § 5 EFZG

wirkt nicht anspruchsbegründend. Ansprüche, die dem Grunde nach erst dann entstanden wären, wenn das

Arbeitsverhältnis über den Beendigungszeitraum hinaus gedauert hätte, sind bei der Entgeltfortzahlung nicht zu

berücksichtigen.

Entscheidungstexte

8 ObA 53/17b
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